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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die AEB gelten für alle Lieferungen, Leistungen und Ange-

bote unserer Geschäftspartner und Lieferanten (nachfolgend: 

„Verkäufer“). Die AEB gelten insbesondere für Verträge über 

den Kauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im 

Folgenden auch „Waren“), ohne Rücksicht darauf, ob der 

Verkäufer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern ein-

kauft (§§ 433, 651 BGB). Die AEB gelten nur, wenn der Verkäu-

fer Unternehmer (§ 14 BGB) ist. 

(2) Die AEB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenver-

einbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und 

die Lieferung beweglicher Sachen mit dem selben Verkäufer, 

ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 

müssten. 

(3) Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen-

stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

des Verkäufers werden nur dann und insoweit Vertragsbe-

standteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zuge-

stimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 

Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers dessen 

Lieferung vorbehaltlos annehmen. Selbst wenn wir auf ein 

Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des 

Verkäufers enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 

Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 

dem Verkäufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 

und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. 

Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, von dem Inhalt des 

Vertrages abzuweichen oder den Vertragsinhalt zu ergänzen 

oder Zusagen oder Zusicherungen zu geben. Dies gilt nicht für 

Zusagen oder Zusicherungen unserer Organe und Prokuristen 

sowie von diesen hierzu ermächtigten Personen. Für den 

Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 

bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 

Vertragsabschluss vom Verkäufer uns gegenüber abzugeben 

sind (z. B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklärung von Rück-

tritt), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 

nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klar-

stellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 

in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 

ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsabschluss 

(1) Auf offensichtliche Irrtümer (z. B. Schreib- und Rechenfeh-

ler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der 

Bestellunterlage hat uns der Verkäufer zum Zweck der Korrek-

tur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; an-

sonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb 

einer Frist von einer Woche schriftlich zu bestätigen oder 

insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltlos auszu-

führen (Annahme). Eine verspätete Annahme gilt als neues 

Angebot und bedarf der Annahme durch uns. 

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist 

bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestellung nicht angege-

ben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, beträgt sie 

eine Woche ab Vertragsabschluss. Der Verkäufer ist verpflich-

tet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er 

vereinbarte Lieferzeiten  – aus welchen Gründen auch immer – 

voraussichtlich nicht einhalten kann. 

(2) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht 

innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, 

so bestimmen sich unsere Rechte – insbesondere auf Rücktritt 

und Schadenersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften. Die 

Regelungen in Abs. 3 bleiben unberührt. 

(3) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir – neben weiterge-

henden gesetzlichen Ansprüchen – nach vorheriger schriftli-

cher Androhung pauschalierten Ersatz unseres Verzugsscha-

dens i.H.v. 1 % des Nettopreises der verspätet gelieferten 

Ware pro vollendete Kalenderwoche verlangen, insgesamt 

jedoch nicht mehr als 5 % des Nettopreises der verspätet 

gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 

uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringer Schaden 

entstanden ist. 

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrenübergang, Annahmeverzug 

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zu-

stimmung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung 

durch Dritte (z. B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der 

Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, es 

sei denn, es handelt sich um eine Einzelanfertigung. 

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands „frei Haus“ an 

den in der Bestellung angegebenen Ort. Ist der Bestimmungs-

ort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die 

Lieferung während der üblichen Geschäftszeiten an unseren 

Geschäftssitz in Bückeburg zu erfolgen. Der jeweilige Bestim-

mungsort ist auch der Erfüllungsort (Bringschuld). 

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum 

(Ausstellung und Versand), Empfänger, Inhalt der Lieferung 

(Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer Bestellkennung 

(Datum und Nummer) beizulegen. Fehlt der Lieferschein oder 

ist er unvollständ8ig, haben wir hieraus resultierende Verzöge-

rungen in der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. 

Getrennt vom Lieferschein ist uns eine entsprechende Ver-

sandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden. 

(4) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich 

zu informieren, wenn Umstände eintreten oder erkennbar 

werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Sache geht mit Übergang am Erfüllungs-

ort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 

für den Gefahrenübergang maßgebend. Auch im Übrigen 

gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 

Werksvertragsrechts entsprechend. Der Übergang bzw. An-
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nahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug 

befinden. 

(6) Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. Der Verkäufer muss uns seine 

Leistung aber auch dann ausdrücklich  anbieten, wenn für eine 

Handlung oder Mitwirkung unsererseits (z. B. Beistellung von 

Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit 

vereinbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, kann der Ver-

käufer nach den gesetzlichen Vorschriften Ersatz seiner Mehr-

aufwendung verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine 

vom Verkäufer herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelan-

fertigung), stehen dem Verkäufer weitergehende Rechte nur 

zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unter-

bleiben der Mitwirkung zu vertreten haben. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle 

Preise verstehen sich einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, 

wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, 

schließt der Preis alle Leistungen und Nebenleistungen des 

Verkäufers (z. B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z. 

B. ordnungsgemäße Verpackung, Kosten für Transport „frei 

Haus“, einschließlich eventueller Transport- und Haftpflicht-

versicherung) ein. Soweit nach der getroffenen Vereinbarung 

der Pr3eis die Verpackung nicht einschließt und die Vergütung 

für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpa-

ckung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweis-

baren Selbstkostenpreis zu berechnen. Verpackungsmaterial 

hat der Verkäufer auf unser Verlangen zurückzunehmen. 

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen 

ab vollständiger Lieferung und Leistung (einschließlich einer 

ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsge-

mäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Wenn wir Zahlung inner-

halb von 14 Kalendertagen leisten, gewährt uns der Verkäufer 

3% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. 

(4) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Der Anspruch des 

Verkäufers auf Zahlung von Verzugszinsen bleibt unberührt. 

Für den Eintritt unseres Verzugs gelten die gesetzlichen Vor-

schriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den 

Verkäufer erforderlich. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die 

Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzli-

chem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige 

Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus 

unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den 

Verkäufer zustehen. 

(6) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehal-

tungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbe-

strittener Gegenforderungen. 

§ 6 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt 
 
(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen und sons-
tigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheber-

rechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließlich für die 
vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erfüllung des 
Vertrags an uns zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die 
Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch nach Beendigung 
des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, 
wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthal-
tene Wissen allgemein bekannt  geworden ist. Der Verkäufer 
hat die übergebenen Unterlagen auf unser Verlangen voll-
ständig an uns zurückzugeben, wenn sie im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Ver-
handlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
Eventuell vom Verkäufer hiervon angefertigte Kopien sind in 
diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die 
Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflich-
ten sowie dies Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken 
im Rahmen der üblichen Datensicherung. 
www.neschen.com 
(2) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für Stoffe und 
Materialien (z.B. Software, Fertig- und Halbfertigprodukte) 
sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegen-
stände, die wir dem Verkäufer zur Herstellung beistellen. 
Derartige Gegenstände sind als unser Eigentum kenntlich zu 
machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art 
abzusichern und nur für Zwecke des 
Vertrages zu benutzen. Die Kosten der Unterhaltung und der 
Reparatur dieser Gegenstände tragen die Vertragspartner – 
mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. 
Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel solcher vom Verkäufer 
hergestellten Gegenstände oder auf dem unsachgemäßen 
Gebrauch seitens des Verkäufers, seiner Mitarbeiter oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie 
allein vom Verkäufer zu tragen. Der Verkäufer wird uns unver-
züglich von allen Schäden an diesen Gegenständen Mitteilung 
machen.  
 
(3) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung von 
beigestellten Gegenständen durch den Verkäufer wird für uns 
vorgenommen. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung mit Sachen Dritter deren Eigentumsrecht 
bestehen, erwerben wir an der neuen Sache Miteigentum im 
Verhältnis des Wertes unserer beigestellten Sache zu den 
anderen Sachen.  
 
(4) Die Übereignung der Ware auf uns erfolgt unbedingt und 
ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises. Ausgeschlossen 
sind jedenfalls alle Formen des erweiterten oder verlängerten 
Eigentumsvorbehalts, so dass ein vom Verkäufer ggf. wirksam 
erklärter Eigentumsvorbehalt nur bis zur Bezahlung der an uns 
gelieferten Ware und für diese gilt. 
 
 
§ 7 Mangelhafte Lieferung 
 
(1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachge-
mäßer Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder 
Bedienungsanleitung) und bei sonstigen Pflichtverletzungen 
durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die Gewähr-
leistungsfrist beträgt 24 Monate. 
www.neschen.com 
(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer 
insbesondere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns 
die vereinbarte Beschaffenheit hat, insbesondere frei von 
Material-, Fertigungs- und/oder Konstruktionsfehlern nach 
dem Stand der Technik sowie Fehlern ist, die den Wert der 
gelieferten Waren oder die Tauglichkeit für den gewöhnlichen 
oder vertraglich vereinbarten Gebrauch aufheben oder min-
dern oder. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten 
jedenfalls 
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diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch 
Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegen-
stand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie 
diese AEB in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei 
keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom 
Verkäufer oder vom Hersteller stammt. 
 
(3) Abweichend von § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB stehen uns Män-
gelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der 
Mangel bei Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben ist. 
 
(4) Für die kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht 
gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB), mit 
folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt 
sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle 
unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapie-
re sowie bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfah-
ren offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, 
Falsch- und Minderlieferung). Soweit eine Abnahme verein-
bart ist, besteht keine Untersuchungspflicht bis zum Abnah-
metermin. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine 
Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unbe-
rührt. In allen Fällen gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) als 
unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 7 Ar-
beitstagen – bei Maschinen und Maschinenteilen innerhalb 
von 14 Arbeitstagen – von uns an den Verkäufer abgesendet 
wird. Mit der Absendung unserer Mängelanzeige ist die Ver-
jährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. 
 
(5) Die zum Zwecke der Prüfung und Nachbesserung vom 
Verkäufer aufgewendeten Kosten trägt dieser auch dann, 
wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. 
Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Mängelbe-
seitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir 
jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht er-
kannt haben, dass kein Mangel vorlag. 
 
(6) Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfül-
lung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, 
angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel 
selbst beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierfür erfor-
derlichen Aufwendungen bzw. einen 
entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung 
durch den Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar 
(z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Be-
triebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger 
Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; der Verkäufer ist 
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu unterrichten. 
 
(7) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kauf-
preises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem 
haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf 
Schadens- und Aufwendungsersatz. 
 
 
 
§ 8 REACH 
 
Der Verkäufer steht dafür ein, dass die Waren den Bestim-
mungen der Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschränkung chemischer Stoffe („REACH-
Verordnung“) – in der jeweils geltenden Fassung – sowie allen 
nationalen Bestimmungen, die in Umsetzung dieser Verord-
nung erlassen wurden, entsprechen (im folgenden zusammen 
„REACH-Anforderung“). Insbesondere steht der Verkäufer 

dafür ein, dass die in den von ihm gelieferten Vertragsproduk-
ten enthaltenen Stoffe, 
soweit unter den Bestimmungen der REACH-Verordnung 
erforderlich, vorregistriert bzw. nach Ablauf der Übergangs-
fristen registriert wurden und das uns den Bestimmungen der 
REACH-Verordnung entsprechende Sicherheitsdatenblätter 
bzw. die gemäß Art. 32 REACH-Verordnung erforderlichen 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Sofern der 
Verkäufer Erzeugnisse, Stoffe oder Zubereitungen i. S. von Art. 
3 REACH-Verordnung liefert, steht er insbesondere auch dafür 
ein, dass er seiner Pflicht zur Weitergabe bestimmter Informa-
tionen gemäß Art. 33 REACH-Verordnung unaufgefordert 
nachkommt. 
www.neschen.com 
Eine Verpflichtung unsererseits bzgl. der gelieferten Ware eine 
(Vor-)Registrierung vorzunehmen, besteht nicht. 
 
Der Verkäufer informiert uns unverzüglich schriftlich, wenn in 
den Waren Stoffe enthalten sind, die in der „Kandidatenliste“ 
der Europäischen Chemikalienagentur (siehe Anhang XIV zur 
REACH-Verordnung) oder in Anhang XVII zur REACH-
Verordnung aufgeführt sind. Sollte der Verkäufer Änderungen 
der Vertragsprodukte beabsichtigen oder sollte eine Änderung 
der „Kandidatenliste“ oder des Anhangs XVII zur REACH-
Verordnung mit etwaigen Auswirkungen auf die Vertragspro-
dukte oder deren Verwendung erfolgen, wird der Verkäufer 
uns unverzüglich hierüber wie auch über etwaige Auswirkun-
gen auf die REACH-Verordnung und deren Erfüllung informie-
ren. 
 
Soweit Waren nicht in Übereinstimmung mit den REACH-
Anforderungen geliefert werden, behalten wir uns das Recht 
vor, von Rahmen- oder Einzelaufträge zurückzutreten oder 
diese zu kündigen. Der Verkäufer verpflichtet sich, uns unver-
züglich über sämtliche Änderungen, welche die Einhaltung der 
REACH-Anforderungen beeinträchtigten, zu informieren. Der 
Verkäufer stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter auf-
grund der Nichteinhaltung der REACH-Anforderungen frei. Die 
Nichterfüllung der sich aus den REACH-Anforderungen erge-
benden Vorgaben und Verpflichtungen stellt einen die Ge-
währleistungsrechte auslösenden Mangel dar. 
 
 
§ 9 Lieferantenregress 
 
(1) Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb 
einer Lieferkette (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB) 
stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. 
Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherfül-
lung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu 
verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden. 
Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hier-
durch nicht eingeschränkt. 
www.neschen.com 
(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemach-
ten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz ge-
mäß §§ 478 Abs. 3, 439 Abs. 2 BGB) anerkennen oder erfüllen, 
werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer 
Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme 
bitten. Erfolgt die Stellungnahme nicht innerhalb angemesse-
ner Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbei-
geführt, gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch 
als unserem Abnehmer geschuldet; dem Verkäufer obliegt in 
diesem Fall der Gegenbeweis. 
 
(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch 
dann, wenn die Ware vor ihrer Veräußerung an einen Ver-
braucher durch uns oder einen unserer Abnehmer, z.B. durch 
Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 
 
§ 10 Produzentenhaftung 
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(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich, 
hat er uns insoweit von Ansprüchen Dritter freizustellen, als 
die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich 
gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.  
 
(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Ver-
käufer Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme 
Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen 
ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen 
werden wir den Verkäufer – soweit möglich und zumutbar – 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 
 
(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit 
einer pauschalen Deckungssumme von mindestens 10 Mio. 
EUR pro Personen-/Sachschaden abzuschließen und zu unter-
halten. 
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§ 11 Schutzrechte 
 
(1) Der Verkäufer steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit 
seiner Lieferung keine Schutzrechte Dritter in Ländern der 
Europäischen Union, Nordamerika oder anderen Ländern, in 
denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt 
werden. 
 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen 
freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der in Abs. 1 genann-
ten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, und 
uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dieser Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch be-
steht unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers. 
 
 
§ 12 Verjährung 
 
(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien ver-
jähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allge-
meine Verjährungsfrist für Mängelansprüche drei Jahre ab 
Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt 
die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungs-
frist  gilt entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmän-
geln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche 
Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unbe-
rührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber 
hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbeson-
dere mangels Verjährung – noch gegen uns geltend machen 
kann. 
 
(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vor-
stehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen Umfang – für 
alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines 
Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche 
zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung 
(§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjäh-
rungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren 
Verjährungsfrist führt. 
 
cm 
§ 13 Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
 
(1) Alle zu liefernden Maschinen, Apparate, Anlagen, Fahrzeu-
ge und dergleichen müssen den zur Zeit der Ablieferung gel-
tenden Bestimmungen des Geräte- und Produktsicherheitsge-
setzes und seinen Verordnungen, der Maschinenrichtlinie, 

sowie den jeweils anzuwendenden Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzvorschriften und dem sicherheitstechnischen 
sowie sicherheitsmedizinischen Stand der Technik für die zu 
liefernden Maschinen, Apparate, Anlagen, Fahrzeigen und 
dergleichen einschließlich DIN und VDE Normen entsprechen. 
 
(2) Elektrische Ausrüstungen müssen den für sie maßgeblichen 
DIN-Vorschriften in ihrer zur Zeit der Ablieferung geltenden 
Fassung entsprechen. Die Gefahrenanalyse ist uns vom Ver-
käufer spätestens mit der Lieferung zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Maschinen dürfen, sofern nicht ein niedrigerer Geräusch-
pegel vorgeschrieben ist, an die umgebende Luft unter be-
triebsmäßigen Bedingungen Geräusche bis höchstens 75 dB 
(A) abstrahlen. Die Geräuschmessung erfolgt nach den hierfür 
maßgeblichen DIN-Vorschriften in ihrer zur Zeit der Abliefe-
rung geltenden Fassung. Die Überschreitung des vorgeschrie-
benen Schallpegels ist nur zulässig, wenn wir zustimmen.  
 
Bei der Ausführung von Arbeiten in unseren Werken gelten die 
„Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften“ der Chemischen 
Industrie sowie die „Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften“ 
des Lieferanten. 
 
 
§ 14 Abtretung 
 
Der Verkäufer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem 
Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten. Dies gilt nicht, soweit 
es sich um Geldforderungen handelt. 
 
 
§ 15 Rechtswahl und Gerichtsstand 
 
(1) Für diese AEB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss aller internationalen und supranationa-
len (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN Kauf-
rechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbe-
halts unterliegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, 
soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des 
deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. 
 
(2) Ist der Verkäufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch inter-
nationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-
hältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 
Bückeburg. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am Erfül-
lungsort der Lieferverpflichtung zu erheben. 
 
 
§ 16 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine der vorstehenden vereinbarten Klauseln ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit der 
Einkaufsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Parteien 
sind sich darüber einig, dass eine solche unwirksame Klausel 
durch eine wirksame ersetzt wird, welche dem Sinn der un-
wirksamen Klausel möglichst nahe kommt. 
 
 
Stand: Dezember 2016 


